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§ 1  Zweck des Vereins

Zu den Aufgaben des Vereins gehören:
Die Förderung der Landschaftspflege, des Naturschutzes und der Kleingärtnerei. Dieser Zweck wird verwirklicht durch Versammlungen mit Vorträgen und Besprechungen, sowie Lehrgängen mit praktischen Übungen. Begehungen von Gärten und Fluren mit Unterweisungen und Belehrungen. Durchführung von Ausstellungen und Lehrfahrten.
Der Verein (die Körperschaft) ist selbstlos tätig. Er (sie) verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins (der Körperschaft) dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins (der Körperschaft).
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins (der Körperschaft) fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

		§ 2  Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

1. Der Verein trägt den Namen „Obst- und Gartenbauverein 1895 Bad Camberg e.V.“ und hat seinen Sitz in Bad Camberg. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 3  Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 
2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. Mit Aufnahme in den Verein verpflichtet sich das Mitglied am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
3) Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter.
4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 
5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 
6) Der Verein besteht aus Ehrenmitgliedern und Mitgliedern.
7) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste um den Verein erworben haben, können auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der Mitglieder. Sie sind von der Beitragszahlung befreit. 


		§ 4  Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand sowie der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
2. Die Mitglieder sind verpflichtet
· die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern
· das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln
· für Kontodeckung bei Abbuchung des Jahresbeitrags zu sorgen.


§ 5  Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1. Die Aufnahme erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung und Bestätigung durch den Vorstand.
2. Die Mitgliedschaft endet
· durch den Tod
· durch Austritt oder
· durch Ausschluss.
3. Die Austrittserklärung hat schriftlich oder mündlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Hierbei ist eine vierteljährliche Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres einzuhalten.
4. Der Ausschluss erfolgt
· wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Beitragszahlung im Rückstand ist.
· bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder Interessen des Vereins oder
· wegen unehrenhaften Verhaltens inner- und außerhalb des Vereins.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Setzung einer Frist von mindestens zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der Ausschließungsgrund ist dem Mitglied per Einschreiben bekanntzugeben. Eine Rückzahlung von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen.


		§ 6  Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag

1. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.
2. Der Mitgliedsbeitrag wird einmalig im Kalenderjahr abgebucht. 
3. Änderungen betreffend der Beitragshöhe müssen durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden.


§ 7  Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
· der Vorstand
· die Mitgliederversammlung.


§ 8  Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus
· dem 1. Vorsitzenden
· dem 2. Vorsitzenden
· dem 1. Schriftführer
· dem 2. Schriftführer
· dem 1. Rechnungsführer
· dem 2. Rechnungsführer
· bis zu 3 Beisitzern, mindestens jedoch 1 Beisitzer

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. Der 2. Vorsitzende darf von dieser Vertretung jedoch nur gebrauch machen, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist. Die Verhinderung braucht nicht nachgewiesen zu werden.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.
4. Der Rechnungsführer verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. Die Art der Kassenführung und die Abwicklung der Kassengeschäfte bestimmt der Vorstand.
5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist.  Wiederwahl ist möglich.
6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einberufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 5 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.
7. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 


§ 9  Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im ersten Viertel des Kalenderjahres, durch den Vorstand schriftlich oder durch Aushang einzuberufen.
2. Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich oder durch Aushang im Vereinskasten einzuladen.
3. Die Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. 



§ 10  Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
1. die Wahl des Vorstandes.
2. die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt 2 Jahre. Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist zulässig. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht verpflichtet.
3. den Jahres- und Kassenbericht des Vorstands sowie den Prüfbericht der Kassenprüfer entgegenzunehmen und dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
4. Ernennung der Ehrenmitglieder.
5. Beschlüsse zu fassen über Satzungsänderungen und alle sonstigen, ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben.
6. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.



§ 11  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende, bei Verhinderung beider ein vom 1. Vorsitzenden bestimmter Stellvertreter.
2. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder (ausgenommen § 13 und § 16). Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig.
3. Die Beschlussfassungen und die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der Kassenprüfer erfolgt in geheimer Abstimmung oder durch Handzeichen.
4. Bei der Wahl der Vorstandmitglieder ist bei Stimmengleichheit ein zweiter Wahlvorgang erforderlich. Ergibt der zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 



§ 12  Beurkundungen von Beschlüssen, Niederschriften 

1. Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen und vom jeweiligen Leiter der Sitzung zu unterzeichnen.
2. Über jede Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung wird eine Niederschrift gefertigt, die vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 


§ 13  Satzungsänderungen

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der Einladung ist der zu ändernde Paragraph der Satzung in der Tagesordnung bekanntzugeben. 
Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.



§ 14  Datenschutz und Persönlichkeitsrechte

Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und Zwecke personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert.
 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der:
 
 - Speicherung 
 - Bearbeitung 
- Verarbeitung 
 - Übermittlung 
 - Veränderung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung ist nicht statthaft.
Jedes Mitglied hat das Recht auf:
 
- Auskunft über seine gespeicherten Daten 
- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 
- Sperrung seiner Daten und Löschung seiner Daten mit Beendigung seiner    Mitgliedschaft. 
 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.



			§ 15  Vereinsauflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur eine zu diesem Zweck einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder beschließen.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Bad Camberg, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Vorliegende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 9. März 2024 beschlossen.
Der Verein ist unter VR 727 im Vereinsregister des Amtsgerichts Limburg eingetragen.
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